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Sachverhalt und Antrãge 

Auf die unter Inanspruchnahine einer Prioritãt vom 
25. November 1981 am 11. November 1982 eingereichte 
europãische Patentanmeldung 82 110 390.0 war das 
europäische Patent 80 114 auf einen Strahlungsdetektor und 
seine Verwendung erteilt und der Hinweis auf die Erteilung 
am 28. August 1985 bekanntgemacht worden. 

Gegen die Erteilung wurden zwei zulässige Einspruche am 
24. Januar (01) bzw. am 13. Mai 1986 (02) eingelegt und 
mit mangeinder Patentfähigkeit des Patentgegenstandes, 
nàmlich mangeinde Neuheit oder zumindest mangeinde 
erfinderische Tätigkeit, begründet. 

Zum Ausgangspunkt wurde hierbei auf die im Patent 
gewürdigte Druckschri ft 

DO: GB-A-2 047 886 

Bezug genommen sowie zur mangeinden Neuheit auf folgende 
Druckschri ft 

Dl: US-A-3 863 239 

und zur mnangeinden erfinderischen Tatigkeit ergänzend auf 
folgende Druckschrift 

D2: US-A-3 309 689 

hingewiesen. 

Zusätzlich mnachte die Einsprechende 02 geltend, der 
Patentgegenstand sei nicht so deutlich und vollstàndig 
of fenbart, daB ein Fachmann ihn ausfuhren könne. 
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In einer mündlichen Verhandlung, die am 29. Oktober 1987 

stattfand und in der als relevanter Stand der Technik nur 

noch Dl erôrtert wurde, wurde die Entscheidung der 

E inspruchsabte i lung verkündet, die Einsprüche zurückzu-

weisen, und kurz damit begründet, den Anordnungen nach dem 

Patent und nach Dl lägen unterschiedliche optische 

Anordnungen zugrunde. 

In einer schriftlichen Entscheidung, die am 

3. Februar 1988 erging, wurde genauer begrundet, weshaib, 

ausgehend von dem in Figur 4 gezeigten Stand der Technik, 

das demgegenüber neue kennzeichnende Merkmal des 

Anspruchs 1 durch Dl nicht nahegelegt werde. 

Bei Dl wurden vergleichbare Sichtfeldpaare nicht gebildet. 

Die Abbildung über einen zylinderförinigen kontinuierlichen 

Hohispiegel (Figuren 3 und 7) führe lediglich zu zwei 

symmetrischen Sichtfeldern. 

Zwar werde mit dieser Anordnung ebenfalls erreicht, daB 

ein Objekt von beiden Sensoren mit unterschiedlicher 

Empfindlichkeit empfangen und durch Auswertung mittels 

eines Differenzverstàrkers eine erhebliche Verbesserung 

des Nutz-Storsignal-VerhaltnisseS erzielt wird. Die 

Anordnung als soiche sei jedoch völlig anders aufgebaut. 

Die Ausführbarkeit wurde in der mündlichen Verhandlung 

of fenbar nicht mehr bestritten und in der Entscheidung 

stillschweigend anerkannt. 

Gegen diese Entscheidung richten sich die am 

19. Januar 1988 unter Zahiung der entsprechenden Gebühr 

eingelegte Beschwerde der Einsprechenden 02 und die am 

28. März 1988 unter Zahiung der entsprechenden Gebühr 

U 
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eingelegte Beschwerde der Einsprechenden 01, mit denen die 

Beschwerdeführerinnen die Aufhebung der angefochtenen 

Entscheidung und den Widerruf des Patents begehren. 

Am 1. Juni 1988 reichte die Beschwerdeführerin 01 und am 

6. Juni 1988 die Beschwerdeführerin 02 eine 

Beschwerdebegründung em. 

In diesen wird der Einwand mangeinder Neuheit bzw. 

mangeinder erfinderischer Tätigkeit aufrechterhalten. 

Im Zusanunenhang mit letzterem Einwand nahm die 

Beschwerdeführerin 02 erganzend u. a. auf folgende (zum 

Teil in der Patentbe.schreibung genannte) Druckschriften 

Bezug: 

US-A-3 703 718 

DE-B-2 537 380 

DE-C-2 719 191 

TJS-A-4 058 726. 

Die Beschwerdeführerin 02 machte im ubrigen geitend, em 

Teil der angegebenen Aufgabe werde nicht gelast. 

AuBerdem beantragte sie - ohne nähere Begrundung - die 

Beschwerdegebuhr zuruckzuzahlen und die Verfahrenskosten 

der Beschwerdegegnerin aufzuerlegen. 

V. 	Nach einein Bescheid seitens der Kaminer, weichen die 

Beschwerdegegnerin erwiderte, wurde zur - hilfsweise von 

alien Beteiligten beantragten - mündlichen Verhandlung 

geladen und eine Mitteilung der Kammer beigefügt, in der 

die in ihrem Bescheid angeschnittenen Fragen der Neuheit 
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und der Vollstandigkeit des Anspruchs 1 nochmals erärtert 

wurden. 

Wenige Tage vor der anberauiuten inündlichen Verhandlung 

reichte die Beschwerdeführerin 02 em "Kurzgutachten" von 

Professor Dr. Gerd Hàusler (Physikalisches Institut der 

Universität Erlangen-Nürnberg) zur Stützung ihres 

bisherigen Vorbringens em. 

In der mündlichen Verhandlung, die am 16. Januar 1990 

stattfand, wurde vor allem die Verfahrenslage nach 

Vorliegen des "Kurzgutachtens" erärtert. 

Zur Sache selbst wurde seitens der Beschwerdegegnerin 

angeboten, frühere Hilfsanträge in einen Hauptantrag zu 

integrieren. 

Sie beantragte jedoch zunächst, das Gutachten des 

Professors Hãusler nicht im Verfahren zuzulassen oder ihr 

durch Vertagung der Verhandlung Gelegenheit zu geben, in 

angemessener Weise darauf zu antworten. Ferner beantragte 

sie, im Falle einer Vertagung die ihr durch die mündliche 

Verhandlung erwachsenen Kosten der Beschwerdeführerin 02 

aufzuerlegen. 

Die Beschwerdeführerinflefl beantragten, die Antrãge der 

Beschwerdegegnerin zurückzuweisen und die Verhandlung 

unter Einbeziehung des genannten Gutachtens fortzusetzen. 

Für den Fall der Vertagung beantragte die Beschwerde-

führerin 02 die Zurückweisung des Kostenantrags der 

Beschwerdegegnerin. 

Bezüglich dieser Anträge entschied die Kanuner in der 

mündlichen Verhandlung wie folgt: 

1. 	Die am 11. Januar 1990 eingereichte Eingabe der 
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I 

Beschwerdeführerin 02 mit anhiegendein Gutachten des 
Professors Häuslers wird is Verfahren zugelassen. 

Die Beschwerdegegnerin erhält Gelegenheit, sich 
innerhaib einer Frist von zwei Monaten zu dem 
genannten Gutachten schriftlich zu äul3ern und etwaige 
geänderte Patentunterlagen einzureichen. Den 
Beschwerdeführerinnen wird eine Frist von weiteren 
zwei Monaten zur Stellungnahme gewährt. 

GemàB Artikel 104 (1) EPU tragt jeder Beteiligte die 
ihm erwachsenen Kosten selbst. 

VIII. Am 13. März 1990 reichte die Beschwerdegegnerin einen 
neuen Anspruch 1 und ein Gutachten von Professor 
Dr. Melchior (Eidgenossische Technische Hochschule, 
Zurich, Institut für Quantenelektronik) em. 

In Verbindung mit ihren früheren Antragen ist dieser 
Eingabe der Antrag der Beschwerdegegnerin entnehmbar, die 
angefochtene Entscheidung durch eine Entscheidung zu 
ersetzen, mit der das Patent in des geanderten Uinfang auf 
der Grundlage des am 13. März 1990 eingereichten 
Anspruchs 1 und im ubrigen der erteilten tJnterlagen wie 
veroffentlicht aufrechtzuerhalten. 

Anspruch 1 lautet deinnach wie folgt: 

"Strahlungsdetektor sit mindestens einem Paar von Sensor-
elementen (62, 63) und einer durch einen Seginentspiegel 
(140) oder mehrere Sammnellinsen (5) gebildeten Anordnung 
optischer Elemente (5, 140), weiche - über den gesamten 
Raumnwinkel betrachtet - die Strahiung aus mehreren Paaren 
von sich nicht oder sich nur teilweise, nämlich is 
Nahbereich, überdeckenden Sichtfeldern (22, 23) auf die 
Sensorelemente (62, 63) lenken, wobei jeweils ein Sicht- 
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feld (22), aus dem eines (62) der Sensorelemente Strahiung 

empfángt, einem anderen Sichtfeld (23) zugeordnet ist, aus 

weichem das andere Sensoreleinent (63) Strahiung mittels 

des gleichen optischen Elementes empfängt, und wobei die 

von den beiden Sensorelementen (62, 63) mit unterschied-

lichem (positivem bzw. negativem) Vorzeichen gelieferten 

Ausgangssignale so summiert werden, daB sie sich bei 

gleichmá8iger Bestrahiung der Sensorelemente wenigstens 

angenãhert gegenseitig aufheben, dadurch gekennzeichnet, 

daB die einzelnen Paare von einander zugeordneten Sicht-

feldern (24a, 24b; 25a, 25b; ... 28a, 28b) eine unter-

schiedliche StrahlungseinpfindliChkeit in dem einen 

Sichtfeld (24a, 25a ... 28a) für das eine Sensoreleinent 

(62) im Vergleich zu dem anderen Sichtfeld (24b, 25b 

28b) für das andere Sensorelement (63) aufweisen, so daB 

beim Durchgang eines Objektes (90) durch die Sichtfelder 

(22, 23) zunàchst die positiven Beiträge zum Integral und 

dann die negativen Beiträge zum Integral (oder uingekehrt) 

überwiegen und sich dadurch sinerseits ein zur Alarm-

signalgabe ausnutzbarer Momentanwert des Integrals ergibt, 

wàhrend andererseits der Endwert des Integrals Null 

beträgt (Fig. 8). 11  

Die unterschiedliche Strahlungsempfindlichkeit wird nach 

dem abhängigen Anspruch 2 durch eine Blende erreicht, 

deren weitere Ausbildung in den weiteren abhängigen 

Ansprüchen 3 big 6 angegeben ist, oder alternativ nach dem 

abhãngigen Anspruch 7 durch Gegeneinariderneigen der 

Sensoreleinente. 

Weitere Ausgestaltungen sind in den abhángigen 

Ansprüchen 8 und 9 angegeben. 

Der Anspruch 10 ist auf die Verwendung des Strahiungs-

detektors nach einem der vorhergehenden Ansprüche zur 

Einbruchsicherung gerichtet. 
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Am 11. bzw. 21. Mai 1990 eingegangenen Erwiderungen 

hierauf entniiiunt die Rammer, daB die beiden Beschwerde-

führerinnen ihren Antrag, die angefochtene Entscheidung 

aufzuheben und das Patent zu widerrufen, 

aufrechterhalten. 

Eine erneute mündliche Verhandlung hat keine der Parteien 

beantragt. 

Die von der Beschwerdegegnerin zur Begründung ihrer 

Antrage vorgebrachten Argumente, einschlieBlich derjenigen 

un Gutachten von Professor Dr. Meichior, lassen sich im 
wesentlichen wie folgt zusammenfassen: 

Der Anspruch 1 ist un Rahmen der Of fenbarung 
(Beschreibung) prazisiert und tref fender forniuliert 

worden. 

Beim beanspruchten Strahlungsdetektor gibt es definiert 

abgrenzbare Sichtfeldpaare wie in Figur 7 dargestelit. 

Diese sind nur mit abbildenden optischen Elementen 

(Linsen 5 oder Spiegelsegmente 141 ff.) zu erzeugen. liii 

Falle von Spiegelseginenten (141 ff.) ist der Segment- 

spiegel (140) - wie aus der Patentschrift als ganzes 

hervorgeht und in Figur 11 lediglich aufgrund der 

vereinfachten Darstellung nicht verdeutlicht werden konnte 

- keineswegs kugelförmig oder gleichinäBig gekrum!nt. 

Die AusfUhrungen der Beschwerdeführerinnen (einschliel3lich 

des Gutachters Mâusler) charakterisieren die Erfindung 

unscharf und lassen wesentliche Aspekte unberücksichtigt. 

Deinentsprechend legt Dl die Erfindung, wie sie jetzt 

beansprucht ist, keinesfalls nahe. Die Annahme einer 

"prinzipiellen Ahnlichkeit" der Wirkungsweise trif ft nicht 
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zu; vielmehr ist der grundsãtzliche Unterschied of fen-
sichtlich. So beruht beispielsweise auch die ãueriiche 
Ahnlichkeit zwischen Figur 5c von Dl mit Figur 8 des 
Patents auf funktionell vällig unterschiedlichen 
Effekten. 

XII. 	Die von den Beschwerdeführerinnen zur Begründung ihrer 
Antráge vorgebrachten Argumente, einschlie8lich derjenigen 
im Gutachten von Professor Dr. Häusler, lassen sich im 
wesentlichen wie folgt zusaminenfassen: 

DaB die Linsen, wie jetzt liii Anspruch erwàhnt, 
"Sammellinsen" sein sollen und der Segmentspiegel, wie 
geltend gemacht wird, aus einzeln für sich fokussierend 
wirkenden Seginenten (141 ff.) zusainmengesetzt sein soil, 
1st dem Patent nicht zu entnehmen und ursprunglich nicht 
of fenbart. Bezug genomen wird in diesem Zusaminenhang auch 
auf Spalte 7, Zeilen 19-24 der Patentschrift. 

Of fenbarungsbedenken bestehen auch gegen das (Aiternativ-) 
Merkinal "sich nicht überdeckender" Sichtfelder sowie gegen 
die Angaben bezüglich der positiven und negativen Beiträge 
zum Integral beim Durchgang eines Objekts durch die 

S ichtfelder. 

Auch ist der "Nahbereich" nicht definiert. 

Schon aus diesen Gründen bestehen Bedenken gegen das 

Gutachten Meichior. 

Das Patent láBt nicht erkennen, daB die Sichtfelder wie in 
Figur 7 gezeichnet voneinander getrennt und eng begrenzt 

sein müssen; so ist kein Grund erkennbar, anzunehinen, daB 

dies auch bei Figur 11 der Fall sein soil. 

Andererseits ist aber auch bei Dl die Sensoranordnung 
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wenigstens naherungsweise in der Brennfläche des Spiegels 

angeordnet (Spalte 12, Zeilen 47-49), d. h. hierin ist 

keine Besonderheit der beanspruchten Erfindung zu sehen. 

Entsprechendes gilt für die Integrationswirkung (Dl, 

Fig. 4). 

Auch un erzielten Signalverlauf und in der weiteren Verar-

beitung ist nichts Neues von Bedeutung zu erkennen (S. Dl, 

Fig. 5, insbes. C). 

So ist dein Patent kein Hinweis entnehmbar, daB die stufen-

weise Uberhöhung geniä8 Figur 8 von besonderer Bedeutung 

ist. Ferner ist ihm kein Hinweis entnehmbar, ob bzw. daB 

die maxiinale Amplitude des gewonnenen Signals eine Rolle 

bei der Auswertung spielen soil. 

Was die angeblich'fehlenden Anregungen in Dl zur Weiter-

entwicklung des Strahlungsdetektors geinäB Figur 4 des 

Patents betrifft, so bestatigen das Patent selbst sowie D5 

und D7 die Aquivalenz zwischen einem einzigen Hohispiegel 

und einer Linsengruppe sowie die prinzipielle Aquivalenz 

zwischen einer Vieizahl eng begrenzter, sich nicht über-

deckender Sichtfelder und einer unendlich groI3en Anzahl 

aneinandergrenzender S ichtfelder. 

Auch wird eine dent Patentbegehren zugrundeiiegende Teil-

aufgabe gar nicht gelöst. un ubrigen liegt mm wesentlichen 

die gleiche Aufgabe der Dl zugrunde. Ferner liegt es 

aufgrund des Hinweises in Dl (Spalte 6, Zeilen 4-10), die 

gewünschten Vorteile würden auch ohne Verwendung einer 

Linsenanordnung mit einer Vielzahl von Linsen erzieit, auf 

der Hand, daB die in Figur 7 gezeigte Anordnung auch mit 

einer Linsenanordnung (wie in Figur 4 des Patents) die 

gewUnschten Resultate bringen würde. 
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Es liegt wegen der erwähnten Aquivalenz auch nahe, die aus 
Figur 7 von D7 bekannte Anordnung bei dein Strahiungs-

detektor nach DO anzuwenden. 

EntscheidungsgrUnde 

Die Beschwerde ist zulassig. 

Die im Anspruch 1 vorgenommenen Anderungen sind zulassig, 
da sie weder gegen Artikel 123 (3) EPTJ verstoBen noch 
unter Artikel 123 (2) bzw. Artikel 100 C) beanstandet 

werden können. 

Der Anspruch beruht inhaitlich auf dem erteilten 
Anspruch 1 und wurde nur im Sinne der Beschreibung 

präzisiert. 

Im einzelnen 1st hierzu, insbesondere soweit dies seitens 
der Beschwerdeführerinnen bestritten wird, folgendes 

festzustellen: 

2.1 	"durch einen Segmentspiegel (140) oder mehrere Sanunel- 
linsen (5) gebildeten": 

Diese Einfügung stelit eine zulãssige Einschränkung auf 
die beiden in Figur 7 und 11 gezeigten, im Prinzip 
áquivalenten Alternativen dar. 

Die Ausbildurtg der Linsen 5 (Spalte 5, Zeile 3) als 
Sanunellinsen geht ganz kiar aus Figur 7 (wie auch aus 
Fig. 4) hervor. Für diese Linsen gilt auch seibstredend 
das zu Fig. 3 in der Beschreibung Gesagte (Spalte 1, 
Zeilen 50-62), näinlich, daB die Linsen (oder Objektive) 
"weniger divergente" Sichtfelder erzeugen. 
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Was Figur 11 betrif ft, so ist zwar weder aus dieser Figur 
ersichtlich noch in der Beschreibung expressis verbis 

angegeben, daB die "mehreren nebeneinandergereihten oder 

zusaininengebauten Spiegelsegmente 141 bis 144 11 , aus denen 
der Seginentspiegel besteht (Spalte 6, Zeilen 46-53), 

einzeln für sich fokussierend wirken sollen. Dadurch 

jedoch, daB kiar angegeben ist, daB Figur 11 em 

"erfindungsgexnäBes" "Ausführungsbeispiel" (Spalte 4, 

Zeilen 49-51 und 63-65 sowie Spalte 6, Zeile 47) des 

beanspruchten Strahlungsdetektors zeigt und daB der 

Segmentspiegel zur Erzeugung "der Sichtfeider" (Spalte 6, 

Zeilen 47-48) dient, wobei die letzteren eben die im 

Anspruch 1 genannten "mehreren Paare von ... Sichtfeldern" 

sind, inuB das Ausführungsbeispiel von Figur 11 zuinindest 

jetzt - nach Präzisierung des Anspruchs 1 - zwingend so 

eingeschränkt interpretiert werden, daB die einzelnen 

Spiegelsegmente eben doch einzeln für sich fokussierend 

wirken (wie z. B. jene in DO, D4 oder D8). Nur in dieser 

eingeschränkten Interpretation sind die Ausführungs-

beispiele nach Figur 7 und 11 wirkungsgleich, d. h. 

äquivalent. Jede ailgeineinere Interpretation des 

AusführungsbeispielS nach Figur 11 (etwa im Sinne des 

Hohispiegels 13 in Figur 7 von Dl) würde daher - nachdem 

das Patentbegehren gegenüber den ursprünglichen Unterlagen 

derart eingeschränkt wurde - auf eine inangeinde Stützung 

(Artikel 84 EPU) hinauslaufen. Aus demselben Grunde würde 

eine etwaige (spàtere) auf das Fehien soicher Angaben in 

der Beschreibung gestützte Interpretation auf em 

Ignorieren bzw. Rückgängiginachen des Ergebnisses der 

Prüfung auf Patentfàhigkeit hinauslaufen und ware nicht 

durch Artikel 69 EPU gedeckt und daher unzulässig. Dies 

gilt daher auch für den im Anspruch nicht verwendeten, 
aber mit "Saitunel-" gleichbedeutenden Begriff 

"fokussierend". Eine Interpretation desAnspruchS in dem 

Sinne, daB die Spiegelsegmente nicht fokussieren müBten, 
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ware bei der gegebenen Sachiage unzulässig und ist deshaib 
auszuschljeBen. 

Aus dem letzten Absatz der Beschreibung (Sp. 7, Zeilen 19-
24) ist bei dieser Sachiage ebenfalls rechtlich 
(Art. 69 EPU) nur herleitbar, daB es nicht darauf ankoxnmt, 
ob Sainmellinsen (Fig. 7) oder Spiegelsegmente (Fig. 11) 
die Sichtfelder erzeugen. 

	

2.2 	"sich nicht oder sich nur teilweise, nämlich is 
Nahbereich, überdeckenden": 

Diese Einfügung ist als Prazisierung is Sinne von Figur 7 
anzusehen. Sie ist so zu interpretieren, daS sich die 
Sichtfelder in demjenigen Bereich nicht überdecken, in 
weichein normalerweise der Durchgang eines Objektes (90) zu 
erwarten ist (91), so daB die in Anspruch 1 für diesen 
Durchgang angegebenen Wirkungen eintreten. Die Angabe 
"oder nur teilweise, nàmlich is Nahbereich" berucksichtigt 
lediglich die aus Figur 7 ersichtliche Tatsache, daB es 
bei einer Linsengruppe naturgeinäB technisch unmöglich ist, 
daB sich dieser Bereich bis zu den Linsen (50) erstreckt. 

Weitergehende Festlegungen is Hinblick auf mögliche 
verletzungsfälle sind nicht Sache des Einspruchs-
verfahrens. 

	

2.3 	"mit unterschiedlichem (positivem bzw. negativem) 
Vorzeichen gelieferten" und das gesamte letzte - 
funktionelle - kennzeichnende Merkmal "so daB ...": 

Diese Einfügungen stützen sich auf Figur 8 und die 
zugehärige Beschreibung in Verbindung mit Angaben zu 
Figur 7. Nach diesen Angaben wird in der Differenz-
schaltung 85 die Differenz der in den Sensoreleinenten 62 
und 63 integrierten Empfangssignale gebildet und die is 
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letzten kennzeichnenden Merkinal angegebene Wirkung ist 
wörtlich der Spalte 5, Zeilen 42-52 entnoinmen. 

Im übrigen ist bei Figur 8 zu berucksichtigen, daB nach 
einem aligeinein bekannten mathematischen Grundsatz das 
Integral einer Differenz gleichbedeutend mit der Differenz 
von Integralen ist. 

Unter Berücksichtigung dessen, was vorstehend zur einzig 
zulässigen Interpretation des Anspruchs 1 und der 
beschriebenen Ausfuhrungsbeispiele, insbesondere 
desjenigen von Figur 11 gesagt wurde, ist somit nunmehr zu 
entscheiden, ob der Einspruchsgrund geinãB Artikel 100 a) 
EPU der Aufrechterhaltung des Patents in dem geänderten 
Umfang entgegensteht, d. h. ob der Gegenstand des 
Anspruchs 1 patentfähig ist, insbesondere ob er neu ist 
und auf erfinderischer Tätigkeit beruht. 

Der Einspruchsgrund geinäl3 Artikel 100 b) EPU (s. II) hat 
bei der gegebenen Verfahrens- und Antragslage (S. III und 
IV) als bereits erledigt zu gelten und die Kainmer sieht 
keine Veranlassung, ihn wieder aufzugreifen. 

Die Neuheit wurde von der Beschwerdeführerin 02 zu1etzt-
nach Anderung des Anspruchs 1 - nur noch insofern in 
Zweifel gezogen, als das Ausführungsbeispiel in Figur 11 
nicht durch den Anspruch 1 gedeckt und durch Dl möglicher-
weise "sogar vorweggenominen" sei. 

Bei richtiger Interpretation (siehe 2.1) ist letzteres 
jedoch nicht der Fall, d. h. der Seginentspiegel (140 in 
Figur 11) ist neu gegenüber dem Hohlspiegel (13 in 
Figur 7) von Dl und daher der Gegenstand des Anspruchs 1 
in jeder Ausführung als neu anzusehen. 
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5. 	Somit verbleibt zu prüfen, ob sich der Gegenstand des 

Anspruchs 1 für den Fachmann auf irgendeinem Wege in 

naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt. 

Nach Ansicht der Kammer ist dies nicht der Fall. Für diese 

Auffassung sind im wesentlichen folgende Erwägungen 

magebend: 

	

5.1 	Der dem Patentgegenstand am nächsten konunende Stand der 

Technik wird of fenbar durch DO repräsentiert. Die 

Sichtfelder sind in Figur 6 dargesteilt und eine der 

beiden Alternativen zur Erzeugung derselben, nämlich 

Spiegelseginente, sind aus Figuren 1 und 2 ersichtlich. Die 

andere Alternative, näinlich eine Linsengruppe, ist als 

aquivalent anzusehen. Die subtraktive Auswertung der 

beiden Detektorsignale ist Figur 5 entnehmbar. 

Dieser im Oberbegriff angegebene Ausgangspunkt 1st auch in 

Figur 4 des Patents wiedergegeben (vgl. Spalte 2, 

Zeilen 24 ff. und 36 ff.). 

Bei diesem Stand der Technik sind keinerlei Hinweise 

gegeben, von dem Prinzip der gleichen Strahlungseinpfind-

lichkeit der Sichtfelder (200, 202 in DO) abzuweichen; 

d. h. das kennzeichnende Merkmal des Anspruchs 1 wird 

hierdurch nicht nahegelegt. 

	

5.2 	Geht man - statt dessen - von Dl aus, so ist für den 

Patentgegenstand die Tatsache relevant, daB bei dem in 

Figur 7 gezeigten Ausführungsbeispiel zwei gegeneinander 

geneigt angeordnete Fotosensoren (15) vorgesehen sind und 

daB daraus zwei unterschiedliche Sichtfelder resultieren. 

Diese Ausfuhrungsforin (Spalte 5, Zeilen 23 ff. und 

Spalte 6, Zeilen 31 ff.) dient nach den Angaben in Dl 

(Spalte 11, Zeilen 13 ff.) dazu, den Sichtwinkel und die 
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Reichweite zu vergräBern. Sie hat - wegen der 
anschlie8enden Differenzbildung (Spalte 6, Zeilen 59 ff.) 
- offenbar auch zur Folge, daB beim Durchgang eines 
Objektes inehr "glints" erscheinen als bei Verwendung eines 
einzigen Sensors (Spalte 5, Zeilen 31-33). 

Diese Druckschrift vermittelt aber - für sich - keinerlei 
Anregung, von dexn Prinzip der Verwndung eines einzigen 
Hohispiegels (13) abzugehen (Spalte 5, Zeilen 64 ff.). 

un Gegenteil: Aus dein Hinweis, daB dies die Verwendung 
einer Vielzahl von Linsen unnötig mache (Spalte 6, 
Zeilen 4 ff.) und darüber hinaus in einem stärkeren 
Ausgangssignal resultiere (Spalte 6, Zeilen 13 ff.), kann 
lediglich die Anregung entnoinmen werden, diese Verein-
fachung bei gleichzeitiger Verbesserung nicht rückgangig 
zu machen. 

Wenn vorstehend (siehe weiter oben unter 2.1 und unter 
5.1) eine Linsengruppe und ein Segmentspiegel als 
äquivalent bezeichnet wurden, so gilt dies nur für 
fokussierende Spiegelseginente, nicht für einen einzigen 
Hohispiegel geivaB Figur 7 'von Dl. 

5.3 	Geht man deshaib - erneut - zunächst von DO und der 
Anordnung gemäB Figur 4 des Patents aus (siehe 5.1), so 

erhebt sich nun die Frage, ob wenigstens in Verbindung 
miteinander DO und Dl den Gegenstand des Anspruchs 1 
nahezulegen vermägen. 

Auch dies ist jedoch nicht der Fall. 

Dabei ist zu berucksichtigen, daB Dl bezüglich der 
Zweckbestiitunung der Gegeneinanderneigung der Sensoren (15) 

direkt nur die Aussage vermittelt, damit den Erfassungs- 
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bereich zu vergrö8ern, aber nicht die Aussage, die 

enipfangenen signale unterschiedlich zu gewichten. 

Beiin Gegenstand des Patents ist letzteres aber die 

ausgenutzte Wirkung der Gegeneinanderneigung (Anspruch 7) 

oder einer aquivalenten Ma8nahme (Blende gema8 Anspruch 2 

bis 6). 

Hierfür, nämlich zur unterschiedlichen Gewichtung, gibt Dl 

aber mangels einer entsprechenden Aussage keine Anregung. 

Insbesondere ist - ohne Kenntnis des Patents - nicht ohne 

weiteres ersichtlich, daB die Ubertragung der MaBnahine, 

die zwei Sensoren gegeneinander zu neigen, von Dl auf DO 

in Verbindung mit der (an sich nicht neuen) 

Signalintegration in einer stufenweisen Uberhähung 

entsprechend Figur 8 des Patents resultieren würde. 

Diese Ubertragung ist deshalb als nicht naheliegend 

anzusehen. 

	

5.4 	Bei dieser Sachlage kommt es auf weitere Details der 

Anordnung nach Dl und ihrer Wirkungsweise und etwaige 

Unterschiede des Patentgegenstandes diesen Details 

gegenüber nicht an. Die Kammer teilt die Auffassung, daB 

die Welligkeit in Fig. 5 b und c von Dl auf anderen 

Effekten beruht, die mit der Uberlagerung von Bildern 

zusainmenhängen (Spalte 5, Zeilen 4-8 von Dl). 

Ferner bedürfen die in Spalte 1, Zeile 45 in Verbindung 

mit Figur 2 gewürdigten D4 und D8 sowie die weiter vom 

Patentgegenstand entfernten Druckschriften keiner weiteren 

Berücksichtigung. 

	

6. 	Der Anspruch 1 wird somit - was semen Text betrif ft - als 
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gewährbar erachtet. 

Daraus folgt, daB auch die Gegenstände der abhangigen 
Ansprüche 2 bis 9 patentierbar und diese Ansprüche - im 

Prinzip - gewährbar sind. 

Der Verwendungsanspruch 10 ist auf soiche 
Strahlungsdetektoren beschränkt, wie sie in Anspruch 1 
(oder eineni der folgenden) beansprucht sind. Hieraus folgt 
auch seine Gewährbarkeit. 

Jedoch erscheinen gewisse Bezugszeichen im Anspruch 1 
unkorrekt verwendet und sollten gestrichen werden. 

Mit 22 und 23 sind in der Zeichnung nämlich die Sicht- 
felder nur in Verbindung mit der bekannten Anordnung 
(Figur 4) bezeichnet; bei der erfindungsgemäl3en Anordnung 
(Figur 7 ff.) sind sie anders bezeichnet, nämlich so wie 
un ersten kennzeichnenden Merkxnal angegeben (Zeilen 24- 

25) 

Es ist deshaib davon auszugehen, daB die Angabe der 

Bezugszeichen 22, 23 un letzten kennzeichnenden Merkmal 
nur auf einemn Versehen beruht, das keineswegs von der - 
Beschwerdegegnerin beabsichtigt war. 

Ihr Einverstàndnis mit der Streichung dieser Bezugszeichen' 
in Zeile 31 ist daher zu unterstellen. 

Ferner hat die Beschwerdeführerin 01 in ihrer Beschwerde-
begründung zu Recht bemängelt, daB die Rückbeziehung des 

Anspruchs 3 offensichtlich unkorrekt ist. Dieser Anspruch 

niiamt auf "die" un Anspruch 2 erstmnals genannte Blende 
(100) Bezug und ist daher von Anspruch 2 abhàngig. 

Die Beschwerdegegnerin hat diesemn Einwand nicht wider- 
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sprochen. Ihr Einverstãndnis mit einer Korrektur dieses 
offensichtlichen Mangels anlãBlich des ohnehin geãnderten 
Patentbegehrens kann unterstelit werden. 

Was die Beschreibung betrifft, so kommt es bei dent 
dargelegten Sachverhait (siehe 5.) formal nicht darauf an, 
ob die Aufgabenformulierung mm Patent (Spaite 4, 
Zeilen 17-24) teilweise angreifbar ist oder nicht. Bezogen 
auf den in der Beschreibungseinleitung gewürdigten Stand 
der Technik kann sie jedenfalis - cum grano sails - nicht 
als insgesamt unzutref fend bezeichnet werden. 

Andererseits erscheint es jedoch geboten, die Beschreibung 
zumindest dort, wo sie den Ausgangspunkt definiert 
(Spalte 1, Zeilen 1-15), an den Oberbegriff und, wo sie 
die erfindungsgemäfie Lösung definiert (Spalte 4, 
Zeilen 25-31), an den Kennzeichnungsteil des Anspruchs 1 

anzupassen. 

Die Beschwerdegegnerin hat eindeutig, auch durch ihre 

Argumentation (5. XI), zu erkennen gegeben, daB sie das 
Patent nur mm Uinfang des neuen Anspruchs 1 verteidigt. Es 
kann ihr daher nicht unterstelit werden, daB sie versucht, 
sich auf dent Wege einer ailgemeiner interpretierbaren 
Definition der Erfindung in der Beschreibung auch eine 
ailgemeinere Interpretierbarkeit des Anspruchs 1 
offenzuhalten. Vielmehr ist zu unterstellen, daB der 
Antrag der Beschwerdegegnerin, das Patent auf der 
Grundlage des neuen Anspruchs 1 aufrechtzuerhalten (siehe 
VIII.), auch eine Anpassung der Beschreibung an dessen 
geanderten Wortlaut impliziert (Artikel 113 (2) EPIJ). 

Die Beschwerdegegnerinnen hatten ausreichend Gelegenheit, 
zu dent geánderten Anspruch 1 Stellung zu nehmen (siehe 
VII.), zumal auch deswegen, weil dessen Ergánzungen 
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weitgehend auf Anregungen der Kainmer (S. V) und früheren 
Hilfsanträgen der Beschwerdegegnerin (s. VII) beruhen, und 
die Beschwerdeführeriflflefl haben hiervon auch Gebrauch 
geinacht (siehe IX.). 

Dern Erfordernis des Artikels 113 (1) EPU ist daher Genüge 

getan. 

Eine erneute mündliche Verhandlung wird seitens der Kammer 
nicht für erforderlich gehalten. Vielinehr kann bei der 
gegebenen Sachiage die Aufrechterhaltung des Patents in 
dem geänderten Unifang runmehr - vorbehaitlich der 
Bedingung des Artikels 102 (3) b) EPU - beschlossen 

werden. 

12. 	Die Voraussetzungen für eine etwaige Zurückzahlung der-. 
Beschwerdegebühr an die Beschwerdeführerifl 02 liegen nicht 

vor. 

Dem ursprünglichen Kostenantrag der Beschwerdeführerin 02 
ist ebenfalls nicht stattzugeben und über den Kostenantrag 
der Beschwerdegegnerifl wurde bereits entschieden 

(s. VII.3). 

Entscheidungsformel 

Aus diesen Gründen wird entschieden: 

Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben. 

Die Sache wjrd an die erste Instanz zurückverwiesefl mit 
der Auflage, das Patent in dem geànderten Umfang auf der 
Grundlage des am 13. Márz 1990 eingegangenen Anspruchs 1, 

und un ubrigen der Anspruche 2 bis 10, der Beschreibung 
und der Zeichnungen (3 Blatt) wie verôffentlicht 
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aufrechtzuerhalten, jedoch mit der MaSgabe, da8 im 

Anspruch 1 die Bezugszeichen "(22, 23)" in Zeile 31 

gestrichen werden, im Anspruch 3 die Rückbeziehung in 

"nach Anspruch 2" geándert wird, in Spalte 1 am Ende der 

1. Zeile "nach dem Oberbegriff des Patentanspruchs 1" 

eingefügt wird und in Spalte 4 Zeile 25 hinter "Aufgabe" 

eingefUgt wird "gemciB dem Kennzeichnungsteil des 

Anspruchs 1 11 . 

3. 	Die darüber hinausgehenden Antrãge der Beschwerde- 

fuhrerinnen werden zurückgewiesen. 

Der Geschàftsstellenbeamte: 	Der Vorsitzende: 

P. Martorana 	 P.K.J. van den Berg 
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